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6 DIE MANDANTEN I INFORMATION  

Themen dieser Ausgabe 
   

 Ehrenamt wird gestärkt 

 Lieferungen innerhalb der EU 

 Steuersatz auf Restaurationsleistungen 

 Herstellungskosten für fremdes Gebäude 

  Kostenbeteiligung am Dienstwagen 

 Scheidungskosten absetzbar 

 Renten steigen 

 

  

Ausgabe Juni 2013 
 

  

Sehr geehrte Mandantin,  
sehr geehrter Mandant,  

auch mit unserer Juni-Ausgabe möchten wir Sie wieder über wichtige aktuelle Neuerungen aus dem Steuer- und  
Wirtschaftsrecht informieren.  

 

 STEUERRECHT 
 

Gesetzgebung 

Ehrenamt wird gestärkt 

Das sog. Ehrenamtsstärkungsgesetz (vgl. Sie hierzu auch den 
zweiten Beitrag der Dezember-Ausgabe) hat das Gesetzge-
bungsverfahren passiert. Damit werden die Übungsleiterpau-
schale von 2.100 € auf 2.400 € und die Ehrenamtspauschale 
von 500 € auf 720 € angehoben. Auch wird die Frist, in der 
steuerbegünstigte Vereine ihre Mittel verwenden müssen, auf 
zwei Jahre verlängert (bisher galt eine Frist von einem Jahr ab 

Zufluss der Einnahmen). Die Neuerungen gelten rückwirkend 
ab dem 1. 1. 2013.  

Die zivilrechtliche Haftung von Vereinsmitgliedern oder Mit-
gliedern von Vereinsorganen wird rückwirkend zum 1. 1. 2013 
auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, wenn deren 
Vergütung 720 € pro Jahr nicht übersteigt. 

Daneben wird die Rücklagenbildung zum 1. 1. 2014 erleich-
tert: Die sog. Wiederbeschaffungsrücklage, die bereits in der 
verwaltungsrechtlichen Praxis anerkannt war, ist nun gesetz-
lich festgeschrieben. Sie ermöglicht die Rücklage von Mitteln, 
um teurere Ersatzinvestitionen (wie z. B. einen Vereinsbus) 
durch einen neuen oder größeren zu ersetzen. Die Höhe 
richtet sich nach der Höhe der Absetzungen für Abnutzung 
des zu ersetzenden Wirtschaftsgutes. Eine weitere Erleichte-
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rung ist für die „freie Rücklage“ vorgesehen. Begünstigte 
Vereine können damit das nicht ausgeschöpfte Potential, 
das sie in einem Jahr in die freie Rücklage hätten einstellen 
können, in den folgenden zwei Jahren ausschöpfen. 

Unternehmer 

Lieferungen innerhalb der EU 
Mit Wirkung zum 1. 10. 2013 wird der Belegnachweis für 
die Umsatzsteuerfreiheit von Lieferungen innerhalb der EU 
neu geregelt. Statt der bislang grundsätzlich gesetzlich 
vorgesehenen Gelangensbestätigung kann der Nachweis, 
dass die Ware tatsächlich in einen anderen EU-Staat ge-
langt ist, größtenteils auch anders geführt werden (in sog. 
Abholfällen, d. h. in Fällen, in denen der Abnehmer den 
Liefergegenstand in den Bestimmungsmitgliedstaat beför-
dert, ist die Gelangensbestätigung allerdings weiterhin 
erforderlich). 

Hintergrund: Lieferungen in andere EU-Staaten sind um-
satzsteuerfrei. Voraussetzung für die Umsatzsteuerfreiheit 
ist u. a. der sog. Belegnachweis: Der Unternehmer muss 
durch Belege nachweisen, dass die Ware tatsächlich in 
einen anderen EU-Staat gelangt ist. Seit 2012 verlangt der 
Gesetzgeber die sog. Gelangensbestätigung. Dies stieß 
auf große Kritik, weil diese in vielen EU-Staaten unbekannt 
ist und das hierfür vorgefertigte Formular nur in englischer, 
deutscher und französischer Sprache angeboten wurde. 
Deshalb beanstandete es die Finanzverwaltung bisher 
nicht, wenn der Belegnachweis nach den bis 2011 gelten-
den Vorschriften geführt wird. 

Inhalt der Neuregelung: Nunmehr kann der Unternehmer 
den Nachweis entweder durch eine Gelangensbestätigung 
oder aber – außer in Abholfällen – auch auf andere Weise 
erbringen. 

Die Gelangensbestätigung muss folgende Angaben ent-
halten: 

 Name und Anschrift des Abnehmers, 

 handelsübliche Bezeichnung der Ware (bei Fahrzeu-
gen auch die Fahrzeug-Identifikationsnummer) und 
Warenmenge, 

 Ort und Monat der Ankunft der Ware, 

 Ausstellungsdatum, 

 Unterschrift des Abnehmers oder eines von ihm be-
auftragten Dritten. 

Die Gelangensbestätigung ist grundsätzlich durch den 
Empfänger der Lieferung auszustellen. Dies kann auch 
durch eine Sammelbestätigung geschehen, in der die Um-
sätze eines Quartals zusammengefasst werden. 

Alternativ zur Gelangensbestätigung werden folgende 
Belege anerkannt: 

In Versendungsfällen kann der Nachweis durch einen 
Versendungsbeleg (CMR-Frachtbrief), durch ein Konnos-
sement oder durch Doppelstücke des Frachtbriefs oder des 
Konnossements sowie durch die „weiße“ Spediteurbe-
scheinigung geführt werden. Diese Belege müssen ihrer-

seits verschiedene Angaben und Unterschriften enthalten, 
über die wir Sie im Einzelfall gern informieren. 

Bei Kuriersendungen kann der Nachweis durch eine 
schriftliche oder elektronische Auftragserteilung und ein 
vom Kurierdienstleister erstelltes Protokoll, das den Trans-
port lückenlos bis zur Ablieferung beim Empfänger nach-
weist („tracking-and-tracing-Protokoll“), erbracht werden.  

Bei Postsendungen, in denen der Unternehmer oder der 
Abnehmer den Gegenstand der Lieferung versendet hat 
und wo eine Belegnachweisführung über das „tracking-and-
tracing-Protokoll“ nicht möglich ist, kann der Nachweis 
durch eine Empfangsbescheinigung des Postdienstleisters 
über die Entgegennahme der an den Abnehmer adressier-
ten Postsendung und den Nachweis über die Bezahlung 
der Lieferung erfolgen. 

Bei Fahrzeugen, die der Abnehmer befördert, kann der 
Nachweis durch die Zulassung des Fahrzeugs auf den 
Erwerber im anderen EU-Staat geführt werden. Zusätzlich 
muss noch die Fahrzeug-Identifikationsnummer angegeben 
werden. 

Hinweis: Weitere Nachweismöglichkeiten bestehen für die 
Beförderung der Ware im gemeinschaftlichen Versandver-
fahren und für die Lieferung verbrauchsteuerpflichtiger 
Waren. Für innergemeinschaftliche Lieferungen bis zum 
1. 10. 2013 gilt die bisherige Rechtslage weiter. Im Einzel-
fall beraten wir Sie gerne. 

Steuersatz auf Restaurationsleistungen 
Kürzlich hat das Bundesfinanzministerium (BMF) ein lang 
erwartetes Schreiben zur Anwendung des zutreffenden 
Umsatzsteuersatzes bei der Abgabe von Speisen und 
Getränken veröffentlicht. 

Hintergrund: Seit vielen Jahren ist strittig, in welchen Fäl-
len der Verkauf von Speisen, z. B. durch Imbissbuden, 
Caterer oder Partyservice-Betriebe, dem allgemeinen 
Steuersatz von 19 % oder dem ermäßigten Steuersatz von 
7 % unterliegt.  

Hier soll das BMF-Schreiben Klarheit bringen: 

Dienstleistungselemente, die nicht notwendig mit der Ver-
marktung der Speisen verbunden sind, führen zur Beurtei-
lung der Speisenabgabe als Restaurationsleistung – mit 
der Folge, dass der allgemeine Steuersatz von 19 % anzu-
wenden ist, wenn folgende Merkmale qualitativ überwie-
gen: 

 die Bereitstellung von Gasträumen, Garderoben, 
Kundentoiletten, Tischen, Stühlen und Bänken, 

 das Servieren der Speisen und Getränke, 

 die Gestellung von Bedienungs-, Koch- und Reini-
gungspersonal bzw. die Durchführung von Service-, 
Bedien- oder Spülleistungen beim Kunden,  

 die Überlassung von Geschirr und Besteck (es sei 
denn, sie erfüllen eine Verpackungsfunktion), 

 die Reinigung und Entsorgung von Gegenständen, 

 die individuelle Beratung bei der Auswahl der Speisen 
und Getränke. 
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Unschädlich sind dagegen Dienstleistungselemente, die 
notwendig mit der Vermarktung verzehrfertiger Speisen 
verbunden sind, wie z. B. 

 die reine Zubereitung der Mahlzeit, 

 der Transport der Speisen zum Ort des Verzehrs ein-
schließlich der damit im Zusammenhang stehenden 
Leistungen wie Kühlen oder Wärmen, 

 die Vereinbarung eines festen Lieferzeitpunkts, 

 die üblichen Nebenleistungen (z. B. Verpacken, Zu-
gabe von Einweggeschirr, Papierservietten oder Ein-
wegbesteck),  

 die Abgabe von Senf, Ketchup, Mayonnaise, Apfel-
mus o. Ä., 

 die Bereitstellung von Vorrichtungen, die in erster Li-
nie dem Verkauf der Waren dienen (z. B. Ver-
kaufstheken und -tresen sowie Ablagebretter an Ki-
osken, Verkaufsständen, Würstchenbuden). 

Hinweis: Sie sollten anhand der im Schreiben dargestellten 
Grundsätze prüfen, ob Ihre Dienstleistungen für die An-
wendung des ermäßigten Steuersatzes schädlich sind. 
Hierbei sind wir gern behilflich. Beachten Sie, dass die 
Grundsätze des Schreibens spätestens für alle ab dem 
1. 10. 2013 getätigten Umsätze gelten. 

Herstellungskosten für fremdes Gebäude 
Baut ein Einzelunternehmer auf dem Grundstück seiner 
Frau ein Haus, kann er auf seine Herstellungskosten Ab-
schreibungen vornehmen. Endet die betriebliche Nutzung 
des Gebäudes, muss er keine stillen Reserven versteuern. 

Hintergrund: Errichtet ein Steuerpflichtiger ein Gebäude 
auf einem fremden Grundstück, wird er zwar nicht zivil-
rechtlicher Eigentümer des Gebäudes. Allerdings kann er 
seine Herstellungskosten steuerlich geltend machen, wenn 
er das Gebäude zur Einkünfteerzielung nutzt. 

Streitfall: Ein Einzelunternehmer baute auf einem Grund-
stück, das zur Hälfte ihm und im Übrigen seiner Frau und 
seinem Sohn gehörte, ein Gebäude, das er unternehme-
risch nutzte. Im Jahr 1994 endete die betriebliche Nutzung. 
Das Finanzamt war der Auffassung, dass aufgrund der 
Beendigung der betrieblichen Nutzung die stillen Reserven 
des Gebäudes aufzudecken und vom Unternehmer zu 
versteuern seien.  

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der hier-
gegen gerichteten Klage statt: 

 Der Einzelunternehmer konnte bis zum Jahr 1994 
seine Herstellungskosten in voller Höhe im Wege von 
Abschreibungen geltend machen. Zwar gehörte ihm 
das Gebäude nur zur Hälfte. Aus dem sog. Nettoprin-
zip folgt aber, dass er betriebliche Aufwendungen 
auch steuerlich geltend machen darf. 

 Der Herstellungsaufwand für die „fremde“ Gebäude-
hälfte war daher wie ein materielles Wirtschaftsgut zu 
aktivieren und wie ein Gebäude abzuschreiben. 

 Allerdings waren dem Unternehmer die stillen Reser-
ven aus der „fremden“ Gebäudehälfte nicht zuzu-

rechnen. Diese standen steuerlich seiner Ehefrau und 
seinem Sohn zu. 

Folge: Der Einzelunternehmer brauchte aufgrund der Be-
endigung der betrieblichen Nutzung des Gebäudes keine 
stillen Reserven für die „fremde“ Gebäudehälfte zu ver-
steuern. Soweit die Herstellungskosten auf diese Gebäu-
dehälfte noch nicht abgeschrieben waren, war der Restbe-
trag erfolgsneutral auszubuchen und der Ehefrau sowie 
dem Sohn als Herstellungskosten zuzurechnen. 

Hinweise: Der Bau eines Betriebsgebäudes auf dem 
Grundstück des Ehepartners kommt häufig vor. Nur aus-
nahmsweise wird der bauende Ehegatte wirtschaftlicher 
Eigentümer des Gebäudes und muss das Gebäude dann 
aktivieren. Dies ist der Fall, wenn der bauende Ehegatte 
den Eigentümer-Ehegatten für die gewöhnliche Nutzungs-
dauer des Gebäudes von der Einwirkung auf das Gebäude 
wirtschaftlich ausschließen kann.  

In allen anderen Fällen – wie auch im Streitfall – kann der 
bauende Ehegatte seine Herstellungskosten lediglich wie 
ein Gebäude aktivieren und abschreiben. Bei Beendigung 
der betrieblichen Nutzung des Gebäudes ergeben sich für 
den bauenden Unternehmer nach dem aktuellen Urteil aber 
keine steuerlichen Auswirkungen, weil der noch nicht ab-
geschriebene Betrag gewinnneutral auszubuchen ist und 
stille Reserven nicht zu versteuern sind. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Kostenbeteiligung am Dienstwagen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) äußert sich in einem 
aktuellen Schreiben zur Beteiligung des Arbeitnehmers an 
den Kosten eines Dienstwagens, den er auch privat nutzen 
darf. 

Im Einzelnen gilt: 

Die Kostenbeteiligung mindert die Höhe des geldwerten 
Vorteils, der sich aus der Privatnutzung ergibt. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob der geldwerte Vorteil nach der sog. 1 %-
Methode oder nach der Fahrtenbuchmethode ermittelt wird. 

Beispiel: Arbeitnehmer A darf einen Dienstwagen auch 
privat nutzen. Er muss monatlich eine Kostenbeteiligung 
von 100 € an seinen Arbeitgeber zahlen. Der geldwerte 
Vorteil wird nach der 1 %-Methode ermittelt und beträgt 
3.000 € jährlich. Von diesem Betrag ist die Kostenbeteili-
gung des A in Höhe von 1.200 € jährlich abzuziehen, so-
dass A lediglich 1.800 € versteuern muss. 

Als Kostenbeteiligung ist nur ein pauschales Nutzungsent-
gelt anzusehen, das im Arbeitsvertrag oder in sonstiger 
Weise arbeitsvertraglich (z. B. durch Betriebsvereinbarung) 
geregelt ist. Hierbei kann es sich um eine Monats- oder 
Kilometerpauschale oder um die Übernahme von Leasing-
raten handeln. 

Dagegen stellt die Übernahme einzelner Kfz-Kosten durch 
den Arbeitnehmer (z. B. Treibstoffkosten, Versicherungs-
beiträge, Wagenwäsche) kein pauschales Nutzungsentgelt 
dar. Die Aufwendungen erkennt das Finanzamt im Rahmen 
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der 1 %-Regelung nicht als Nutzungsentgelt an – mit der 
Folge, dass der Arbeitnehmer trotzdem den vollen geldwer-
ten Vorteil versteuern muss. 

Hinweis: Derartige Einzelkosten mindern bei der Ermittlung 
des geldwerten Vorteils nach der sog. Fahrtenbuchmetho-
de aber die Gesamtkosten des Kfz und damit auch den auf 
die Privatfahrten entfallenden Anteil. Sie wirken sich daher 
bei der Fahrtenbuchmethode mittelbar aus. 

Beispiel: Arbeitnehmer A darf einen Dienstwagen auch 
privat nutzen. Er trägt die Benzinkosten für Privatfahrten 
selbst; dies sind 500 € jährlich. Die weiteren Kfz-Kosten 
von 5.000 € trägt der Arbeitgeber. Der Anteil der Privatfahr-
ten des A beläuft sich auf 10 %. A muss daher einen geld-
werten Vorteil von 500 € versteuern, nämlich 10 % von 
5.000 €. Die Kosten für das Benzin, die er für die Privat-
fahrten selbst getragen hat, werden dabei nicht berücksich-
tigt. 

Das Schreiben des BMF ist grundsätzlich in allen noch 
offenen Fällen anzuwenden. Es bindet die Finanzverwal-
tung, nicht aber die Gerichte. 

Alle Steuerzahler 

Scheidungskosten absetzbar 
Die Kosten für eine Scheidung sind nach einem aktuellen 
Urteil des Finanzgerichts Düsseldorf (FG) in voller Höhe als 
außergewöhnliche Belastungen absetzbar. Dies gilt auch, 
soweit die Kosten den Versorgungs- und Zugewinnaus-
gleich sowie die Regelung des nachehelichen Unterhalts 
betreffen. 

Hintergrund: Zu den außergewöhnlichen Belastungen 
gehören Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen 
zwangsläufig entstehen, z. B. Krankheitskosten oder Kos-
ten aufgrund einer Schwerbehinderung. Der Bundesfinanz-
hof (BFH) sieht aber unter bestimmten Voraussetzungen 
auch die Kosten eines Zivilprozesses als außergewöhnli-
che Belastungen an. 

Streitfall: Ein Ehepaar ließ sich im Jahr 2010 scheiden. Im 
Scheidungsverfahren wurden auch der Versorgungsaus-
gleich, der Zugewinnausgleich und der nacheheliche Un-
terhalt geregelt. Die Ehefrau musste Gerichts- und An-
waltskosten von rund 9.000 € tragen, die sie in ihrer Ein-
kommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastun-
gen geltend machte. Das Finanzamt erkannte die Kosten 
nur insoweit an, als sie auf die Scheidung und den Versor-
gungsausgleich entfielen. Die Kosten für den Zugewinn-
ausgleich und die Regelung des nachehelichen Unterhalts 
wurden nicht anerkannt. 

Dem traten die Finanzrichter entgegen und erkannten auch 
die auf den Zugewinnausgleich und die Regelung über den 
nachehelichen Unterhalt entfallenden Anwalts- und Ge-
richtskosten als außergewöhnliche Belastungen an: 

 Nach der neuen Rechtsprechung des BFH sind Kos-
ten eines Zivilprozesses deshalb als außergewöhnli-
che Belastungen anzuerkennen, weil der Bürger sei-
ne Rechte nicht ohne gerichtliche Hilfe durchsetzen 
kann. 

 Ein Zugewinnausgleich kann zwar auch ohne Inan-
spruchnahme des Gerichts geregelt werden. Wird 
aber im Rahmen eines Scheidungsverfahrens von ei-
nem Ehegatten die Regelung einer anderen Famili-
ensache beantragt, kommt es zu einem sog. Ver-
handlungs- und Entscheidungsverbund zwischen der 
Scheidungs- und der anderen Familiensache. Somit 
werden beide Sachen vom Gericht geregelt – den 
damit zusammenhängenden Kosten können sich die 
Ehepartner nicht entziehen. 

 Im Streitfall bestand ein solcher Verhandlungs- und 
Entscheidungsverbund zwischen dem Scheidungs-
verfahren und dem Zugewinnausgleich sowie der Re-
gelung des nachehelichen Unterhalts. Ursächlich für 
die gesamten Kosten war damit die Scheidung, die zu 
dem Verhandlungs- und Entscheidungsverbund führ-
te. 

Hinweis: Das FG hat die Revision zum BFH zugelassen, 
weil der BFH die Kosten für die Regelung des Zugewinn-
ausgleichs bislang nicht als außergewöhnliche Belastungen 
anerkannt hat. Bis zu einer Entscheidung des BFH sollten 
Sie im Falle einer ablehnenden Entscheidung des Finanz-
amts Ihre Verfahren offen halten. 

WIRTSCHAFTSRECHT 

Renten steigen 
Rentner erhalten mehr Geld zum 1. 7. 2013. Das Bundes-
kabinett hat die entsprechende Verordnung zur Rentener-
höhung beschlossen. 

In den neuen Bundesländern steigen die Renten um 
3,29 %, in den alten Bundesländern erhöht sich die Ren-
tenzahlung um 0,25 %. Die unterschiedliche Höhe der 
Anpassung beruht zum einen auf der Angleichung des 
Rentenniveaus (noch haben die Renten im Osten das 
Westniveau nicht erreicht). Zum anderen sind die Löhne im 
Osten stärker gestiegen als im Westen. 

 

Wichtige Termine: Steuer und Sozialversicherung im Juni 2013 

10. 6. 2013 Umsatzsteuer; Lohnsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchenlohnsteuer;  
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer; Solidaritätszuschlag; Kirchensteuer 
Zahlungsschonfrist bis zum 13. 6. 2013 (gilt nicht bei Barzahlungen und Zahlungen per Scheck) 

26. 6. 2013 Fälligkeit der Beitragsgutschrift der Sozialversicherungsbeiträge beim Sozialversicherungsträger am 26. 6. 2013  
Einreichen der Beitragsnachweise bei der jeweiligen Krankenkasse (Einzugsstelle) bis zum 24. 6. 2013 

 


